
ren [5] ist die Erfassung, inhaltliche Erschließung und
kulturgeschichtliche Auswertung erst ansatzweise geleis-
tet (http://www.raa.phil.uni-erlangen.de). Aktuelle For-
schungen lassen erstmals den kaum zu überschätzenden
kulturhistor. Wert der S.-Sitte erkennen [7]; [4].
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1. Begriff und Definitionen

Sowohl als Quellen- als auch als moderner wiss.
Ordnungsbegriff weist »Stand« (lat. ordo, wçrtlich »Ord-
nung«, »Rang«) bzw. »Stände« (= S.) eine Vielschichtig-
keit auf [70]; [30], die Hand in Hand mit seiner defini-
torischen Unschärfe geht [14. 42]; [19. 186]. Wiewohl –
oder gerade weil – das »ständische Wesen« als ein
»Grundthema europäischer Geschichte« gilt [37], sind
systematische definitorische Bemühungen selten. In sehr
weitgehender Verallgemeinerung dient der Begriff S. der
gesellschaftlichen Verortung des Einzelnen in der hier-
archisch gegliederten vormodernen europ. Gesellschaft
aufgrund gemeinsamer sozialer und rechtlicher Merk-
male. Die polit. Dimension des Begriffs zielt in erster
Linie auf ein abgestuftes Recht von gesellschaftlichen
Großgruppen zur Teilhabe an ÑHerrschaft.
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Abb. 1: Stammbucheintrag des Wolfgang Waldung (Zeich-
nung und Text, 1617, aus: Stammbuch des Christophorus
Hçflich). Am 16. 1. 1617 trug sich der Altdorfer Physikprofessor
Wolfgang Waldung in das Stammbuch des Nürnberger Syn-
dikus Christophorus Hçflich ein. In zwei lat. Distichen variiert
der Einträger das mit dem Sinnbild der beschwerten Palme
aus der Emblemtradition vorgegebene Motiv der Stärkung
durch Widerstand und deutet es als die angesichts des drü-
ckenden Übels wachsende Frçmmigkeit aus. Die variierende
Zitation eines Emblems bedeutete hier zugleich auch eine
persçnliche Kommunikation: Hçflich war mit der Ausarbei-
tung der Epigramme für die geistliche Emblemsammlung Sa-
cra emblemata des Nürnberger Stadtpfarrers Johann Mannich
beschäftigt (die dann 1625 in Nürnberg erschienen), während
Waldung maßgeblichen Einfluss auf die alljährlich an der
Altdorfer Akademie gehaltenen Reden hatte, in denen Stu-
denten çffentlich die Auslegung emblematischer Preis-
medaillen vornahmen.



In seinen ma. Ursprüngen ist der Begriff integraler
Bestandteil des Nachdenkens über gesellschaftliche Ord-
nung. Der Stellenwert dieses Ordnungsdenkens für die
seit dem SpätMA in ganz Europa zu beobachtende Ge-
nese von ständischen (= ständ.) ÑVerfassungen, die im
weitesten Sinn als »eine der großen Formen des Zusam-
menwirkens von ›Herrscher und Volk‹, von Regieren-
den, Mitregierenden und Regierten« zu verstehen sind
[69. 9], ist umstritten [18]; [71]. Als Ausdruck wie Ur-
sache der vielgestaltigen Veränderungsdynamik ÑEuro-
pas zu Beginn der Nz. gingen die neuen Formen des
spätma. Denkens über die Ordnung des Gemeinwesens
jedoch Hand in Hand mit der Verdichtung der polit.
Kommunikation und damit auch der »reale[n] Ausfor-
mung der ständ. Organisation« [70. 198], in der sich die
»sozio-çkonomisch potenten Schichten und autono-
men lokalen Gewalten des Landes« zusammenfanden
[69. 12]. In der Regel waren dies ÑAdel, Geistlich-
keit (ÑGeistliche) sowie städt. ÑBürgertum (vgl. ÑKu-
rien; ÑLandschaft; ÑLandtag; ÑStändeversammlung).
Um 1500 hatte der Terminus S. (engl. estates, franz.
Øtats, poln. stany) in weiten Teilen Europas einen Be-
deutungsgehalt angenommen (ohne je auf diesen be-
grenzt zu sein), den das Zedler’sche Universallexikon
1744 mit dem Eintrag »Stand, soviel als Regierungs-
Form« umriss [1].

In dem komplexen »patchwork of representative in-
stitutions – local, regional and national« [39. 1]; [60], das
für die europ. Staatlichkeit bis zu Beginn des 19. Jh.s
charakteristisch ist (vgl. ÑStaat; ÑHerrschaft; ÑRepräsen-
tation), versteht man unter S. in diesem polit. Sinn
meist die »ganz oben in der Hierarchie« angesiedelten,
»privilegierte[n] Zusammenschlüsse von Kçrperschaf-
ten gleicher Art, denen, zusammen mit dem Fürsten,
die allgemeine Leitung der Angelegenheiten der Ge-
meinschaft obliegt« [55. 291]. »Sie unterschieden sich
weitgehend hinsichtlich Zeit, Art und Wesen ihrer Ent-
wicklung, ihrer Struktur und Zusammensetzung, ihrer
Funktionen und Befugnis sowie ihren Beziehungen zum
Herrscher« [39. 1 (engl.)] und trugen ganz unterschied-
liche Bezeichnungen (u. a. ÑGeneralstände; ÑLandtag;
ÑParlament; ÑProvinzialstände; ÑReichstag).

Die immer wieder erhobene Forderung, das polit.
S.-Wesen im weiteren Kontext des S.-Staats (franz. État
corporatif) zu beschreiben, ist bis heute nur unzulänglich
eingelçst worden [16], obwohl sie sich auf ein Verständ-
nis des Ständischen berufen kann, wie es etwa im Frank-
reich des 18. Jh.s entgegentritt. So definiert die Encyclo-
pØdie S. (»États«) als »l’assemblØe des dØputØs des diffØrens
ordres de citoyens qui composent une nation, une province,
ou une ville« (»die Versammlung der Deputierten ver-
schiedener S. von Bürgern einer Nation, einer Provinz
oder einer Stadt«) [2. 20]. Gerade die Formel des »dua-
listischen ÑStändestaats«, die sich auf den Gegensatz von

Herrschern und S. festlegt und stark durch die dt. Ver-
fassungsgeschichte geprägt ist, erschwert es, die europa-
weite Vielfalt s.staatlicher Konfigurationen zu erfassen
[76. 285, 305].

2. Forschung

Dass bis zur Gegenwart so selten versucht wurde, die
vielgestaltigen Formen von polit. Partizipation im nzl.
Europa gemeinsam in den Blick zu nehmen (vgl. ÑMon-
archie; ÑRepublikanismus; ÑStaat; ÑHerrschaft; ÑReprä-
sentation) [104. 89–93], ist auch eine Folge der national-
staatlich verengten Deutungstraditionen und der ge-
schichtspolit. Vereinnahmungen s.geschichtlicher For-
schung seit ihren Anfängen im 19. Jh.

Die histor. S.-Forschung war zum einen seit ihrem
Entstehen im 19. Jh. stark politisiert, da mit der Auf-
bzw. Abwertung der histor. S.-Systeme durchweg auch
normative polit. Vorstellungen verbunden blieben und
liberale Theoriebildungen auf eine Kontinuitätskon-
struktion legitimatorisch angewiesen waren [70. 239–
245, 279–284]. Zum anderen blieb die Forschung durch
eine Betonung organischer Vorstellungen und Kontinui-
täts-Topoi analytisch unscharf, da aufgrund der älteren
Begrifflichkeiten (Kçrper- und Familienmetaphern, For-
meln wie »altes Herkommen«) [94] und historiosophi-
schen Vorstellungen (Modell von »Blüte« und ÑDeka-
denz) keine Kategorien zur Verfügung standen, um auch
Traditionsbrüche, neue Setzungen und Veränderungen
zu erfassen. Schließlich fehlte zumeist auch eine Ver-
gleichsperspektive, da die frühen Autoren vielfach na-
tionale S.-Systeme aus eigener Anschauung beschrieben
bzw. sich auf die ÑVerfassung des eigenen Staatsverban-
des beschränkten, häufig mit Blick auf eine polit. Nutz-
anwendung.

Die Historisierung des S.-Begriffs im späten 19. Jh.
änderte hieran nur wenig, da in Kontinentaleuropa die
ÑAbsolutismus-Forschung führend blieb. Eine verglei-
chende S.-Forschung entstand ansatzweise erst im frü-
hen 20. Jh. mit Otto Hintze (allerdings mit fortwirken-
der borussischer Prägung), der insbes. eine Typologie
von (westeurop.) Dreikammer- und (ostmitteleurop.)
Zweikammersystemen entwickelte [45]; [65].

International befçrderten die Historikerkongresse
der Zwischenkriegszeit eine europaweit vergleichende
S.-Forschung, die neben den brit., franz. und belg.
Ansätzen auch stark von den ostmitteleurop. Histo-
riographien getragen wurde. Auf dem Warschauer His-
torikertag 1933 wurde die Gründung einer dann 1936
errichteten Commission Internationale pour L’Histoire
des AssemblØes d’Etats beschlossen, deren Publikationen
bis heute komparative europ. S.-Forschung versammeln
[3]. Der Kommission gelang es, diese Perspektive auch
im Kalten Krieg zu bewahren, sodass hier auch vor 1989
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das Europa westl. der sowjetischen Grenzen untersucht
werden konnte.

Kontrovers diskutiert wurde europaweit stets die
Konstruktion einer ständ. »Vorgeschichte des Parlamen-
tarismus« [68] oder eines Entwicklungsweges »von der
altständ. zur Repräsentativverfassung« [100]. In der ak-
tuellen dt. Forschung ist diese Kontinuität entweder hin
zu einer »ständ. Latenz« abgeschwächt [64. 1–21] oder
wird grundsätzlich in Frage gestellt [92]. In der gesamt-
europ. ausgerichteten Forschung sind aber Kontinuitäts-
vorstellungen (Großbritannien, Ungarn, Schweden, Po-
len) nach wie vor stark vertreten [57].

Nach 1989 haben sich insbes. komparative Ansätze
zu der »spezifisch ostmitteleurop. Libertaskultur« (K.
Zernack) entwickelt [33]; [7]. Aktuell liegen Schwer-
punkte im dt. Bereich auf einer vergleichenden ÑZere-
moniell-, Prozeduren- und Rhetorikforschung, in der
weniger das rationale »gesetzgeberische« Handeln als
vielmehr die zeremonielle Durchformung symbolischer
Fragen und Inszenierungen im Vordergrund stehen [62];
[34]. Vergleichende systematische Analysen der europ.
S.-Systeme fehlen bislang ebenso wie Handbücher zu
europ. S.-Versammlungen.

Die neueren Ansätze zur S.-Geschichte wie auch die
Kontroversen um das Konzept des ÑAbsolutismus erlau-
ben es nicht länger, die Entwicklung des polit. S.-Wesens
der Nz. in altüberkommener Manier als eine Etappe des
langen Weges zu einem demokratischen Europa zu er-
zählen, um – je nach Land – dessen erfolgreiche oder
gescheiterte Bewältigung zu konstatieren. Wenn die For-
schung auch noch weit davon entfernt ist, auf der
Grundlage der neuen methodischen Zugangsweisen
und der bislang erarbeiteten Ergebnisse ein konzises
Bild der europ. S.-Geschichte zeichnen zu kçnnen, so
sind doch unabweislich keine eindeutigen entwicklungs-
geschichtlichen Zäsuren erkennbar, die in einer gesam-
teurop. Perspektive Gültigkeit beanspruchen kçnnen.
Gleichwohl lassen sich in pragmatischer Absicht Ent-
wicklungsphasen schematisch gliedern.

3. Formative Phase (1450–1550)

3.1. »Ursprünge« ständischer Vertretungen
3.2. Statik und Dynamik im 15. Jahrhundert
3.3. Formierung des politischen Ständewesens

3.1. »Ursprünge« ständischer Vertretungen

Wenige Fragen der S.-Geschichte wurden in der For-
schung so intensiv und so lange diskutiert und sind –
mit Blick auf eine ÑStaats-Bildung von unten [19] – bis
heute Gegenstand von wiss. Disputen wie die Ursprünge
der ständ. Vertretungen [61]; [18]; [85. 41–49, 92–100].
Die ältere Forschung setzte den Abschluss von sog. Herr-
schaftsverträgen (ÑLeges fundamentales; ÑStändestaat),

deren ersten sie 1188 von Kçnig Alfons IX. von LØon
unterzeichnet sah, kurzerhand mit dem Beginn des nzl.
S.-Wesens gleich. Somit konnte sie die Entstehung des
S.-Staates als eine Entwicklung beschreiben, die (mit
Vorläufern im 12. Jh. auf der Iber. Halbinsel) ab dem
13. Jh. bis zum Beginn des 16. Jh.s vom Mittelmeerraum
(mit Ausnahme der ital. ÑStadtstaaten) bis nach Skan-
dinavien, von Portugal bis nach Polen-Litauen, Ungarn
und Siebenbürgen verlief [39. 14–25]. Einzig die Heraus-
bildung des engl. ÑParlaments, dessen Anfänge entweder
auf die Magna Charta (1215) oder auf das erstma-
lige Erscheinen der als »Volksvertreter« apostrophierten
Knights of the Shire (»Ritter der Grafschaft«, 1254) datiert
wurden, galt im Sinne der Wiege eines demokratischen
Europas als beachtenswerte Ausnahme dieser raum-zeit-
lichen Entwicklung.

Diese durchaus eingängige Sicht der Geschichte der
ständ. Vertretungskçrperschaften vermag heute nicht
mehr zu überzeugen [86. 7–11]; [61]; [17. 29–34]; [15].
Vielversprechender als die Frage nach den Ursprüngen
an das »Minimum an noch dazu mehrdeutigen Quellen«
[61. 8] zu richten, die bis zum ausgehenden 15. Jh. dazu
vorliegen, erscheint es daher, den Prozess der Formation
institutioneller Traditionen zu beschreiben, durch den
ÑStändeversammlungen allmählich zu einer Erschei-
nung wurden, die in unterschiedlichem Ausmaß und
in unterschiedlichen Formen eine alltägliche Rolle im
polit. Leben spielte [22. 3].

3.2. Statik und Dynamik im 15. Jahrhundert

3.2.1. Beschleunigte Veränderungsdynamik
3.2.2. Beharrungskraft ständischer Strukturen

3.2.1. Beschleunigte Veränderungsdynamik
Der Prozess, in dem allmählich die Pflicht derjeni-

gen, die zur polit. Teilhabe im Gemeinwesen als befähigt
galten (d.h. allen voran des ÑAdels), »zu bezeugen, zu
bürgen und ratend zu dienen«, in ein von ihnen »bean-
spruchte[s] Recht überging, um Rat gefragt zu werden«
[61. 11] und ihrerseits an den Landesangelegenheiten teil-
zuhaben, war unauflçslich mit den sich wandelnden
Herausforderungen verbunden, denen sich Herrschende
wie Beherrschte zu stellen hatten. Beschleunigt seit dem
15. Jh. entwickelte sich Europa zu einem Netzwerk riva-
lisierender und konkurrierender Staaten [36. 4], in dem
sich zugleich die Zahl der polit. Akteure verringerte.
Composite monarchies, d. h. die »Mehrfachherrschaft«
einer ÑDynastie über verschiedene Länder(gruppen),
wurden zur Regel (vgl. ÑPersonalunion). Diese Entwick-
lungen waren ebenso Ursache wie Ausdruck des ver-
änderten Charakters und Stellenwerts des altüberkom-
menen, in personaler Struktur und tradiertem Ver-
ständnis von ÑHerrschaft wurzelnden kommunikativen
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Austausches zwischen Regenten, Mitregierenden und
Regierten. Denn Herrschaftsverdichtung und damit er-
folgreiche polit. Selbstbehauptung war untrennbar mit
der Kommunikationsverdichtung verknüpft, die sowohl
die mediale Dimension (ÑSchriftlichkeit) als auch die
Inhalte und den Kreis der in die Kommunikation Einge-
bundenen transformierte.

Anlass zur Kommunikation bot schon seit dem MA
regelmäßig der Herrschaftsantritt (ÑKrçnung; ÑHuldi-
gung). Er wurde nun vom neuen Herrscher häufig sym-
bolisch intensiver aufgeladen (ÑHerrschaftszeremoniell),
sozial breiter fundiert (d.h. zum Anlass genommen,
Vertreter von geistlichem wie weltlichem Adel, Stadt-
und mitunter auch Dorfbewohner zu versammeln)
und auch umfänglicher schriftlich kommuniziert, wenn
dynastische Konstellationen krisenhaft waren – sei es,
dass eine neue ÑDynastie auf den Thron gelangte, die
Erbfolge strittig war oder der neue Herrscher noch nicht
volljährig war und eine Vormundschaftsregierung einge-
setzt werden mussten.

Mehrfache Dynastiewechsel waren insbes. in den
ostmitteleurop. Herrschaftsverbänden Ungarn (Arpaden,
Anjou, Luxemburger, Matthias Corvinus und Jagiello-
nen), Bçhmen (Přemysliden, Luxemburger, Jagiellonen
und Habsburger) und Polen (Piasten, Anjou und Jagiel-
lonen) ein wesentliches Kriterium für die starke, durch
schriftlich zugesicherte Partizipationsrechte gekennzeich-
nete Position der S. [84]. Die An- bzw. Abwesenheit eines
erwachsenen Monarchen wurde jüngst neben der Persçn-
lichkeit des Herrschers selbst als wichtigstes Moment für
das Verständnis der schott. Parlamentsgeschichte zwi-
schen 1235 und 1560 ausgewiesen [22. 27].

Die Hervorhebung der Rolle von Dynastien und
Herrschern in der Geschichte des nzl. S.-Wesens ver-
weist einerseits auf die Bedeutung zufälliger Momente
[50], andererseits auf die Prominenz des Herrschers und
seines ÑHofes im polit. Kommunikationsprozess. Der
Herrscher rief schon seit dem HochMA regelmäßig ei-
nen adeligen Kreis (lat. curia regis) zusammen, um Fra-
gen von Frieden und Recht zu erçrtern; nur so ließ sich
der für erfolgreiches polit. Handeln notwendige grund-
legende Konsens erreichen (ÑKurien).

Fragen von ÑKrieg und ÑFrieden bzw. Recht aber
wurden im Europa des 15. Jh.s zunehmend komplexer,
drängender und v. a. in Hinblick auf den Krieg teurer; so
sahen sich die Herrschenden zu einem umfassenderen
Zugriff auf die materiellen Ressourcen der besitzenden
Schichten in Stadt und Land gençtigt. Eingriffe in die
Eigentumsrechte Dritter aber bedurften nach dem seit
dem 13. Jh. gemeineurop. nachzuweisenden Rechtsver-
ständnis der Zustimmung der Betroffenen (quod omnes
tangit, ab omnibus comprobetur; »was alle angeht, soll
von allen bewilligt werden«) [79. 217]; [17. 49 f.]. Dies
veränderte erstens den Kreis derer, die in den polit.

Kommunikationsprozess am Hof eingebunden wurden,
sowie dessen Erscheinungsformen in zukunftsträchtiger
Weise (ÑAmt; ÑVerwaltung), verbreiterte zweitens die
»Orte« der polit. Kommunikation (vgl. ÑLandschaft;
ÑKommunalismus; ÑKonfçderation), ohne jedoch den
herausgehobenen Stellenwert des herrscherlichen Hofes
in Frage zu stellen, und ging drittens Hand in Hand mit
einem intensivierten Nachdenken über die richtige Ord-
nung des Gemeinwesens.

Dieses Denken nahm Anleihen »beim Recht, v. a.
dem Rçm. Recht (mit den Schlüsselkonzepten ÑNeces-
sitas, Konsens und ÑRepräsentation), bei der Theologie
(die polit. Gemeinschaft, politia, galt als mystischer Kçr-
per, dessen Kopf der Kçnig war) und bei der antiken
Philosophie (Konzept der res publica und des ÑGe-
meinwohls)« [36. 7, 11–25 (engl.)]. Im Vorzeichen der
relig. Pluralisierung (ÑReformation) sowie des durch
die ÑDruckmedien bedingten Medienwandels intensi-
vierte sich dieses Denken seit der ersten Hälfte des
16. Jh.s weiter (ÑWiderstandsrecht) und vergrçßerte zu-
gleich seine gesellschaftliche Reichweite.

3.2.2. Beharrungskraft ständischer Strukturen
Keine einzelne dieser Entwicklungen reicht aus, um

die Transformationen der polit. Teilhabe kausal zu er-
klären; dennoch setzten sie in der Summe – wenn auch
nicht in jedem Land in gleichem Maße, zur gleichen Zeit
und mit den gleichen Konsequenzen – einen vielfach
auch durch Diskontinuitäten gekennzeichneten Prozess
in Gang, der im weiteren Verlauf der Nz. die polit.
Partizipation sozial dauerhaft verbreiterte und dem tra-
dierten Mit-, Neben- und Gegeneinander von Herr und
Land einen neuen Sinn verlieh, der performativ wie
diskursiv immer wieder aufs Neue her- und dargestellt
wurde. Ganz allmählich überwog das Neuzeitliche das
Mittelalterliche, ohne dass sich die ständ. Teilhabe je-
doch bis ins ausgehende 18. Jh. (bis zur ÑFranzçsischen
Revolution) jemals vollständig von ihren ma. Wurzeln
emanzipiert hätte.

Für die fortdauernde Wirkmächtigkeit des Alten
im Neuen steht sowohl die legitimatorische Bedeutung
des Herrschers, was sich bes. augenfällig im Fehlen ei-
nes ständ. ÑSelbstversammlungsrechts niederschlägt, als
auch die exponierte Rolle, die der (zumeist hohe) ÑAdel
in den sehr unterschiedlich zusammengesetzten ständ.
Beratungsgremien (ÑKurien; ÑStändekammern) spielte.
S. ohne Adel (bzw. adelsgleiche Vertreter) waren die
Ausnahme von der Regel (ÑLandschaft). Die hier ent-
gegentretende grundsätzliche Diskrepanz von ständ.
und moderner parlamentarischer ÑRepräsentation ver-
bietet es, bei der Suche nach den »Grundlagen der
modernen Volksvertretung« [78] einfache Kontinuitäts-
linien vom polit. S.-Wesen zum modernen Parlamenta-
rismus zu konstruieren.
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3.3. Formierung des politischen Ständewesens

3.3.1. Vielgestaltigkeit politischer Partizipation
3.3.2. Fluktuierende soziale Zusammensetzung
3.3.3. Offenheit des Beratungsverfahrens
3.3.4. Bilanz

3.3.1. Vielgestaltigkeit politischer Partizipation
Dem ersten Jahrhundert der ÑNeuzeit eine Schlüs-

selrolle bei der Ausformung von polit. Teilhabe in Eu-
ropa zuzuweisen [52. 321 f.], heißt nicht, die Komplexität
und den permanent sich wandelnden Stellenwert der
ständ. Vergemeinschaftung zu negieren. Gerade die
Zeit um 1500 verdeutlicht die strukturelle, soziale und
verfahrensmäßige Offenheit und Vielgestaltigkeit der
histor. gewachsenen ständ. Erscheinungsformen.

So fand Teilhabe nicht nur auf der Ebene einzelner
Länder, Ländergruppen (ÑProvinzialstände) oder über-
greifend auf der des Gemeinwesens insgesamt statt
(ÑGeneralstände); vielmehr standen den Herrschern
weit vielfältigere Mçglichkeiten offen, politisch zu kom-
munizieren. Sie konnten wie in England, Kastilien-LØon
und (seit 1561) Frankreich ausschließlich die Geistlich-
keit versammeln [74]; [31. 85–88]. Zudem konnten sie,
wie in Frankreich seit der Zeit um 1500 praktiziert,
Notabelnversammlungen [10. 94–96] bzw., wie in Däne-
mark zu Beginn der 1520er Jahre und erneut 1536 ge-
schehen, einen herredag (»Herrentag«) einberufen –
Gruppierungen, deren Zusammensetzung sie nach eige-
nem Gutdünken zu gestalten vermochten [72. 53–55].
Der ÑKaiser tauschte sich auch immer wieder aus-
schließlich mit den ÑKurfürsten aus.

In den bes. komplexen S.-Systemen auf der Iber.
Halbinsel (Cortes des Kçnigreichs Kastilien-Leon; Cortes
des Kçnigreichs Aragon: Aragon, Catalonia, Valencia;
Junta von Galizien) [5] oder im Alten Reich (ÑLandtag;
ÑReichstag; ÑReichskreise) war es mçglich, die verschie-
denen polit. Handlungsebenen je unterschiedlich mit-
einander zu verbinden. Schließlich konnten sich die
Herrscher in Ländern mit ausgeprägten Traditionen lo-
kaler Vertretungskçrperschaften (vgl. ÑKommunalismus),
wie vom schwed. Reichsrat noch zu Beginn des 16. Jh.s
praktiziert, an diese selbst wenden [86. 33].

Demzufolge vermochte das polit. S.-Wesen als eine
Erscheinung, die im Geflecht von ÑHof und sich all-
mählich ausformender zentraler, regionaler und lokaler
ÑVerwaltung angesiedelt und mit diesen sozial aufs
Engste verwoben war, erst dann als eigenständige Kraft
im polit. Kosmos klarere Konturen zu gewinnen, als die
Ausdifferenzierungsprozesse von Hof und Behçrden-
apparat weiter vorangeschritten waren. In den skand.
Kçnigreichen (seit 1523 Dänemark-Norwegen-Island,
Schweden-Finnland) war dies bis in die zweite Hälfte
des 16. Jh.s hinein nur in Ansätzen der Fall. Das par-
lamentum Daneorum (»Parlament der Dänen«) bzw. der

schwed. riksdag (»Reichstag«), der bezeichnenderweise
erst seit den 1560er Jahren diesen Namen trägt, lassen
sich bis zur Mitte des 16. Jh.s von den in sozialer Zusam-
mensetzung wie Funktion weitgehend identischen kçnig-
lichen Reichsräten nicht eindeutig unterscheiden [86];
[32. 306–311]. In Frankreich hingegen kündet der Begriffs-
wandel – 1484 findet sich erstmals die Bezeichnung Øtats
generaux (Ñ»Generalstände«) neben der älteren Øtats tout
court (»Stände des ganzen Hofes«) [10. 89–93] – von ei-
nem Zugewinn an institutioneller Autonomie, der jedoch
Hand in Hand mit Funktionsverlust (u.a. bei der ÑSteu-
erbewilligung) und der Unmçglichkeit ging, die Verbind-
lichkeit der Beschlüsse gegenüber den Mandataren zu
erreichen (ÑMandat) [51]; [90. 91–101].

Die Entwicklung auf der Ebene des Reiches (vgl.
ÑReichstag) und auch der ÑTerritorien (vgl. ÑLandtag;
ÑLandschaft) kündet zwar nicht von Funktionsverlus-
ten, aber doch von einem sehr lange währenden, vielfach
erst seit den 1540er Jahren an Dynamik gewinnenden
Prozess, in dem sich die Rolle von ständ. Vertretungen
im Gemeinwesen klarer ausdifferenzierte und Beschlüs-
se, wenn auch nie unangefochten, zunehmend als ver-
bindlich galten (vgl. ÑMajoritätsprinzip; ÑProtest) [76];
[42]. Und selbst das engl. ÑParlament begann erst ab der
Mitte des 16. Jh.s, auch als Ausdruck seiner seit der
Regierungszeit Heinrichs VIII. (1509–1547) zunehmend
im polit. Alltag verankerten Rolle (bei ÑGesetzgebung;
ÑSteuerbewilligung; ÑImpeachment), ein kontinuierli-
cheres eigenständiges Verfassungsgedächtnis auszubil-
den [40. 28].

3.3.2. Fluktuierende soziale Zusammensetzung
¾hnlich langsam verlaufende Veränderungsprozesse

lassen sich beobachten, wenn man die soziale Zusam-
mensetzung und, eng damit verknüpft, das Verfahren
der ÑStändeversammlungen betrachtet. Auch wenn es
in der Nz. niemals gelang, deren Zusammensetzung
vollständig normativ zu fixieren (vgl. ÑMatrikel), so
unterschied sich das nzl. S.-Wesen von den ma. Formen
der polit. Beratung auch dadurch, dass bestimmte Per-
sonengruppen dauerhaft eingebunden wurden bzw. sich
einbinden lassen mussten und es nicht mehr im freien
Ermessen der Herrschenden oder der Mitherrschenden
lag, wer geladen wurde bzw. der Ladung Folge leisten
musste.

Die kastilischen Cortes gewannen als Versammlung
von je zwei Vertretern (procuradores) der 18 Städte des
Kçnigreiches (die zugleich als Vorsteher der kçniglichen
Verwaltungsbezirke amtierten) erst nach 1538 Gestalt, als
Vertreter von Adel und Geistlichkeit vom Kçnig nicht
mehr aufgefordert wurden, zu den Versammlungstagen
zu erscheinen [5. 21]; [32. 111–116]; [101]. Ungeklärt ist
auch die Präsenz des niederen Adels auf S.-Versamm-
lungen, so etwa für Schottland vor 1560 [22. 25 f.]. Z.T.
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veränderten sich die Versammlungen, wie in den südl.
Regionen des Alten Reiches, erst seit den 1540er Jahren
in zukunftsträchtiger Weise (ÑReichsritter). Und selbst
in England, wo sich bereits bis zum Ende des 15. Jh.s das
Zweikammersystem (ÑStändekammer) konsolidiert und
der ÑWahl-Modus zum House of Commons seit der
Mitte des 15. Jh.s eine gewisse Regelhaftigkeit erlangt
hatte, ging mit der Einführung der ÑReformation in
den 1540er Jahren ein signifikanter Bedeutungsverlust
der geistlichen Vertreter einher, der das Zusammenspiel
von Kçnigtum, Hof und Parlament grundlegend ver-
änderte (vgl. ÑAnglikanismus).

3.3.3. Offenheit des Beratungsverfahrens
Bei all dem erstaunt es wenig, dass das Beratungs-

verfahren (ÑKurien; ÑStändekammern), sieht man von
der Einberufung durch den Herrscher ab, nur in ersten
Ansätzen eine gewisse Formalisierung zu erkennen gibt.
Soweit es sich überhaupt nachvollziehen lässt bzw. er-
forscht wurde, wie etwa für das Alte Reich und England
ab der ersten Hälfte des 16. Jh.s, zeigt sich das formell
noch wenig fixierte Verfahren eindrücklich gerade bei
den Formen parlamentarischer Beratung, die lange Zeit
als bes. zukunftsweisend galten – den parlamentarischen
ÑAusschüssen [40]. Erst seit den 1570er Jahren lässt das
Gesetzgebungsverfahren des engl. Parlaments eine ge-
wisse Regelhaftigkeit erkennen [40. 27].

Wie unzulänglich jedoch ein Verständnis von ständ.
Beratungen ist, das allein auf die dem modernen Par-
lamentarismus eigene technisch-instrumentelle Seite
blickt, wurde jüngst herausgearbeitet [24]; [27]; [93].
Denn die europ. S.-Versammlungen waren wie die ma.
Hoftage immer auch Gelegenheiten, bei denen sich die
Anwesenden von Angesicht zu Angesicht in symbolisch-
rituellen Akten (v. a. bei der Erçffnung und am Ende)
über ihren – im wçrtlichen wie übertragenen Sinn –
Platz in der Gesellschaft verständigten. In zahlreichen
Sessionsstreitigkeiten, wie sie für die europ. S.-Ver-
sammlungen (mit Ausnahme des engl. Parlaments) cha-
rakteristisch waren, fand dieser Sachverhalt seinen of-
fenkundigsten Niederschlag (vgl. Abb. 1 unten; vgl. ÑSes-
sionsordnung).

3.3.4. Bilanz
Ein Befund zur schott. S.-Geschichte kann verall-

gemeinert werden: »Der Wunsch der Kçnige des 15. Jh.s,
die Macht der Krone zu steigern und die Staatsgewalt
zu intensivieren, führte dazu, dass die S. im Parlament
eine stärkere und prominentere Rolle in der Politik
spielen konnten.« Ein kontinuierlicher Bedeutungszu-
wachs der Parlamente ging damit jedoch nicht einher.
In Schottland wie anderswo »spielte das Parlament Jahr-
zehnt um Jahrzehnt, Jahr um Jahr wechselweise eine
unterstützende oder oppositionelle Rolle gegenüber der

Politik der einzelnen Kçnige und ihrer Amtsträger«
[22. 27 (engl.)].

In einer entscheidenden Hinsicht jedoch erweist sich
das erste nzl. Jahrhundert tatsächlich als eine formative
Phase der S.-Geschichte, wie es in der Forschung cha-
rakterisiert wird: Die Herausforderungen der Zeit (s. o.
3.2.) ließen in vielen europ. Gemeinwesen bei den polit.
Akteuren, Regierenden wie Mitregierenden, einen in der
alltäglichen Praxis verankerten und – damit unauflçs-
lich verquickt – in der ÑPolitische Theorie fundierten
sowie in symbolischen Praktiken veranschaulichten
Glauben wachsen, dass »S.-Versammlungen das beste
und erprobteste Instrument darstellen, um die Probleme
des Landes zu bewältigen« [52. 322]. Dass sich allmählich
klarere Erwartungen mit dem Mit-, Neben- und Gegen-
einander von Herrschern und S. verknüpften, hat un-
terschiedliche Gründe.

Bei den kastilischen Cortes, den niederl. Provinzial-
und ÑGeneralständen, den S. des Alten Reiches auf ter-
ritorialer wie auf Reichsebene (ÑLandtag; ÑLandschaft;
ÑReichstag) und auch beim engl. Parlament war es v. a.
der Geldbedarf des Herrschers, der die Dinge in Bewe-
gung brachte (ÑStaatsfinanzen). Auf der Seite der Herr-
schenden wie der S., aber auch der ÑSuppliken ein-
reichenden ÑUntertanen entwickelten sich immer kla-
rere Vorstellungen, was man zu erwarten hatte, wenn
eine ÑStändeversammlung zusammentrat. Da zwar die
Pflicht feststand, dem Herrscher »Rat und Hilfe« zu
leisten, aber nicht deren Umfang, wurden S.-Versamm-
lungen zu Orten, an denen die S. gegen die Gewährung
von (finanzieller) Unterstützung den Anspruch auf Mit-
sprache in Landesangelegenheiten artikulieren und auf
Wahrung der eigenen autogenen wie erworbenen Rechte
und Freiheiten pochen konnten, die sie immer wieder
aufs Neue aushandelten (ÑGravamina).

Dass es den S. gelang, ihre Leistungen von der Ein-
haltung vertraglich verabredeter Bedingungen durch
den Herrscher abhängig zu machen, wie 1477 den nie-
derl. Generalstaaten (bis 1494), 1505 dem poln. Senat
und den Landboten (nuntii terrestres) in der Konstitu-
tion Nihil Novi oder 1600 den kastilischen Cortes
[96. 33 f.]; [17. 192], stellt ebenso eine Ausnahme dar wie
(etwa bei den neapolitanischen Cortes) die ständ. ÑSteu-
erbewilligung ohne »Gegenleistung« [39. 93 f.]. In der
Regel jedoch machten Herrscher und Macht-ÑEliten
seit dem ausgehenden 15. Jh. zunehmend häufig die
Erfahrung, dass ihre Erwartungen, die sie mit dem Zu-
sammentreten von S.-Versammlungen verbanden, zu-
mindest nicht grundsätzlich enttäuscht wurden.

Die innerweltlichen Probleme, die mit der Plurali-
sierung christl. Bekennens einhergingen (ÑKonfessiona-
lisierung), sind schließlich ein letzter Gesichtspunkt, der
für die S.-Geschichte Zentral- und Nordeuropas folgen-
reich wurde. In Schweden ließ die Implementierung der
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ÑReformation durch Kçnig Gustav Wasa (reg. 1523–
1560) in den Jahren nach 1527 den riksdag als eine vom
altüberkommenen common meeting of the lords (»all-
gemeine Versammlung der Herren«) zu unterscheidende
kommunikative Plattform überhaupt erst entstehen
[86. 39–60]. Auch in Schottland waren es nach 1560 die
Auseinandersetzungen zwischen Herrschern und ver-
schiedenen Adelsfaktionen um die relig. Neugestaltung
(nicht um finanzielle Fragen), aus denen dem Parlament
eine neue Rolle im Gemeinwesen erwuchs: Das schott.
Parlament begann bereits 1566 – worin ihm andere S.-
Versammlungen erst ab dem ausgehenden 16. Jh. folgten
–, seine eigene Geschichte im Lichte der Gegenwart
umzudeuten und durch die Edition aller von ihm erlas-
sener Gesetze tief in der ma. Vergangenheit zu verankern
und damit zu legitimieren [21. 12 f.].

Im Alten Reich bewirkte (auch) die Reformation, die
seit 1521 zu einer Agende des ÑReichstags geworden war,

dass sich dieser bis 1555 (ÑAugsburger Religionsfrieden)
endgültig als wichtigste »Clearingstelle« zwischen Kaiser
und Reichs-S. etablierte. Die reformatorische Umgestal-
tung des Gemeinwesens in England durch Heinrich
VIII. (ÑAnglikanismus) und der daraus erwachsende
gesteigerte gesetzgeberische Ordnungsbedarf verwiesen
Fragen von Recht und Ordnung endgültig in die Zu-
ständigkeit von Kçnig und Parlament. Eine Formulie-
rung Heinrichs VIII. von 1543, die ohne die Transforma-
tionen des S.-Wesens im ersten nzl. Jahrhundert nicht zu
denken ist, brachte den veränderten Stellenwert des po-
lit. S.-Wesens im Gemeinwesen in seiner spezifisch engl.
Ausprägung auf den Punkt: »We at no time stand so
highly in our estate royal as in time of parliament« (»zu
keiner Zeit ist unsere kçnigliche Würde grçßer als in der
Zeit des ÑParlaments«).

In Ländern, in denen sich bis zur Mitte des 16. Jh.s
ein solcher »Mythos« [52] nicht ausbildete, weil alter-
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Abb. 1: Giacomo Lauro, Reichstag unter Sigismund III. (Kupferstich, 1622). Eine der ständischen Zentralversammlungen
Europas war der poln.-litauische Reichstag. Hier wird eine gemeinsame Sitzung von Senat (Geistlichen und weltlichen
Senatoren, bezeichnet mit B-F ) und Landbotenkammer (G ) in Gegenwart des Kçnigs Sigismund III. (A; reg. 1587–1632) gezeigt.
Die symbolische Differenzierung zwischen sitzenden Senatoren und stehenden Landboten sorgte im 17. Jh. für Konfliktstoff
zwischen beiden Kammern.



native Handlungs- und Kommunikationsmçglichkeiten
zwischen Herrschenden, Mitregierenden und Regierten
bestanden, verloren ständ. Vertretungen dauerhaft an
Gewicht, und zwar ganz unabhängig davon, ob sie schon
früh umfassender privilegiert worden waren (wie 1283
die aragonesischen Cortes) oder (wie etwa in Frankreich
zwischen der Mitte des 14. und des 15. Jh.s) umfänglich
in die monarchische Krisenbewältigung involviert gewe-
sen waren (Hundertjähriger Krieg, 1337–1453). Frank-
reich, wo sich ständ. Teilhabe nur auf der Ebene der
ÑProvinzialstände (pays d’États) kontinuierlich zu be-
haupten vermochte und die ÑGeneralstände nach 1484
und vor 1789 nur sechs Mal einberufen wurden (1560/61,
1561, 1576/77, 1588/89, 1593, 1614), ist nur das prominen-
teste Beispiel für diesen Sachverhalt. Auch in Aragón,
Portugal und Piemont-Savoyen (nach 1536) konnten
sich aus unterschiedlichen Gründen S.-Versammlungen
nicht als Mittel der Wahl etablieren, um anstehende
Probleme zu bewältigen, und traten daher nur selten
zusammen [32. 121 f.]; [39. 70–78]; [25].

4. Konsolidierung und Konflikt (1550–1650)

In vielerlei Hinsicht änderte sich an den Parametern,
die für die soziale und polit. Rolle der S. im Gemeinwesen
(mit-)ausschlaggebend waren, wenig. Gerade in den grç-
ßeren europ. ÑMonarchien existierte weiterhin eine Viel-
zahl von polit. Kommunikationsebenen nebeneinander,
so z.B. in Polen-Litauen der Kreis (powiat), das Land
(ziemia), die Wojewodschaft, der General- bzw. Provinzi-
allandtag, das ÑReich (rzeczpospolita; vgl. ÑAdelsnation).
Und auch der ständ. »Regionalismus« konnte, wenn über-
haupt, nur punktuell und in Zeiten gesteigerter Konflikt-
haftigkeit transzendiert werden (vgl. ÑKonfçderation).
Die bçhm. ÑStänderevolte von 1547 blieb in Mähren und
Schlesien ohne Resonanz; im habsburgischen Familien-
zwist 1608–1611 gelang den S. der bçhm. Krone nur eine
improvisierte Zusammenarbeit; und der 1619 geschlosse-
nen Confoederatio Bohemica (»Bçhm. Konfçderation«)
war nur eine kurze Lebensdauer beschieden [8]. Länder-
übergreifende S.-Versammlungen, wie etwa die General-
ÑLandtage (1614, 1655) in der Habsburgermonarchie, sind
die Ausnahme von der Regel [88].

Nicht nur der Kreis des Hochadels in England, der
an Parlamentssitzungen teilnahm, blieb fluktuierend;
auch im Unterhaus stieg, wie in Adels-ÑKurien anderer
Länder, die Zahl der Mitglieder kontinuierlich an. Die
dramatischen Vergrçßerung der peerage unter den ersten
beiden Stuartkçnigen (1603–1649) bedeutete einerseits
eine monarchische Strategie, dabei den eigenen Einfluss
in den S.-Versammlungen zu bewahren und auszubau-
en; sie verdeutlicht andererseits zugleich die fortdauernd
enge personale Verwobenheit von S., Hof und herr-
schaftlicher Verwaltung. Dass dem span., (engl.-)schott.

wie franz. Kçnig (Letzterem gegenüber seinen Provin-
zial-S.) insbes. in der ersten Hälfte des 17. Jh.s so sehr
daran gelegen war, adlige und (zumeist dem Adel ent-
stammende) geistliche Vertreter der S. durch Gnaden-
erweise ganz unterschiedlicher Art für sich einzunehmen
[12. 119–127]; [47. 133, 136]; [96. 37 f.]; [21. 24–27], deutet
freilich auf Entscheidendes: auf den gesteigerten Stellen-
wert der ständ. Kçrperschaften bei der Bewältigung an-
stehender Problemlagen (ÑDreißigjähriger Krieg; ÑEng-
lische Revolution).

Die angewachsene Bedeutung der S. schlug sich ganz
unterschiedlich nieder. Sie äußerte sich in einer grçße-
ren, allerdings bis ins 19. Jh. niemals vollständig norma-
tiv fixierten Regelhaftigkeit der ständ. Entscheidungs-
findungsverfahren (ÑKurien), wie sie sich für England,
das Alte Reich und Schweden beobachten lässt [28. 170–
172]; [82. 85–97].

V. a. aber trugen die S. immer mehr zu den steigen-
den finanziellen Lasten der Gemeinwesen bei und wur-
den – nicht nur in England [89. 6] – v. a. aus diesem
Grund einberufen. In den ÑTerritorien des Alten Reiches
mussten sich, verstärkt seit der zweiten Hälfte des
16. Jh.s, nahezu alle Land-S. bereit finden, die herr-
schaftlichen Schulden zu übernehmen (ÑStaatskredit)
[77], und in Kastilien oder im Reich stieg der Anteil
der ständ. ÑSteuerbewilligung am »Staatshaushalt« kon-
tinuierlich (vgl. ÑStaatsfinanzen). Lag der Anteil der von
den kastilischen Cortes bewilligten ÑSteuern an den kç-
niglichen Einnahmen 1573 noch bei 25%, so war er bis in
die 1640er Jahre auf mehr als 50% gestiegen. Die Steu-
erbewilligungen des Alten Reiches für die sog. Türken-
hilfe erreichten in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s mehr
als 30Mio. rheinische Gulden (ÑTürkenkriege) [96. 31];
[87. 360 f., 369]. Im Reich und in den dt. Erblanden der
Habsburger, aber auch in Polen-Litauen und auf der
Ebene der franz. Provinzial-S. bildete sich zudem eine
von den S. organisierte und kontrollierte Steuerverwal-
tung aus, die die ständ. Präsenz auch zu Zeiten, in denen
die S. nicht tagten, verstetigte [60. 187 f.]. Der Bau und
Ausbau von Ständehäusern und damit die räumliche
Ablçsung der S. von den herrschaftlichen Machtzentren
stellte die eigenständigere Rolle der S. im Gemeinwesen
her und dar (vgl. Abb. 2).

Untrennbar verbunden mit dem wachsenden Ge-
wicht der S. im polit. Gemeinwesen war freilich, dass
sich das Mit- und Nebeneinander von Herrschenden
und Mitregierenden v. a. in diesem Jahrhundert zu ei-
nem z.T. militärisch eskalierenden Gegeneinander ent-
wickelte (vgl. ÑStänderevolte). Die sich seit der zweiten
Hälfte des 16. Jh.s verdichtenden Konflikte in den com-
posite monarchies, die eng mit den zwischen ihnen aus-
gefochtenen Kriegen verwoben waren, hatten nicht in
allen Gemeinwesen einen primär ständ. Kristallisations-
kern (z.B. nicht in Frankreich). Wohl aber waren es
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gerade die in den S. verankerten Adelsfaktionen, die ihre
mit der Pflicht zum Widerstand gegen eine tyrannische
Obrigkeit begründeten und häufig mit dem Anspruch
auf ÑReligionsfreiheit verknüpften Forderungen gegen-
über dem Herrscher bes. wirkungsvoll, wenn auch nicht
immer erfolgreich, in polit. Handeln umzusetzen ver-
mochten. Davon legt die Geschichte der Span. Nieder-
lande (ÑNiederländischer Aufstand), des Alten Reiches,
der dt. Erblande, Bçhmens, Ungarns und Siebenbürgens
Zeugnis ab, aber auch diejenige Spaniens (Katalaniens)
und Englands (ÑEnglische Revolution). In Mähren oder
Polen-Litauen bremsten dagegen Koexistenzmodelle, die
individuelle ÑReligionsfreiheit sicherten, die ständ. For-
mierung [29].

Die für Herrschende wie Mitherrschende bestehende
Notwendigkeit, ihr Konflikthandeln auch und gerade
gegenüber Dritten (der Öffentlichkeit) argumentativ zu
begründen, intensivierte und differenzierte das Nach-
denken über die »richtige« Ordnung des Gemeinwesens
und veränderte es in zukunftsträchtiger Art und Weise
(vgl. ÑMonarchomachen; ÑPolitik; ÑPolitische Theorie;
ÑSouveränität; ÑWiderstandsrecht).

5. Kooperation und Konflikt (1650–1750)

5.1. Zeit des Niedergangs?
5.2. Neubildungen ständischer Strukturen

5.1. Zeit des Niedergangs?

Mit dem dritten nzl. Säkulum ist die lange Zeit
vorherrschende These vom Niedergang der S. im Vor-
zeichen des ÑAbsolutismus verbunden, wie er in Frank-
reich unter Ludwig XIV. (reg. 1643/51–1715) paradigma-
tisch verkçrpert erscheint. Doch so richtig es ist, einen
fortdauernden Gestaltwandel des herrschaftlich-ständ.
Gefüges zu konstatieren und ihn (auch) als eine der
Folgen der lange andauernden inner- wie zwischenstaat-
lichen Konflikte darzustellen, die in weiten Teilen Eu-
ropas um die Mitte des 16. Jh.s (vorläufig) beigelegt
worden waren (ÑDreißigjähriger Krieg; ÑFronde; ÑStän-
derevolte), so wenig zutreffend ist das Bild des Nieder-
gangs. Selbst in den Ländern, in denen ständ. Vertretun-
gen in den 1650er und 1660er Jahren »verschwanden«,
wie etwa in den çstl. Ländern des von den Hohenzollern
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Abb. 2: Das Landhaus in
Graz (Stich, aus: Georg
Mathias Vischer, Topo-
graphia Ducatus Stiriae,
1681). Im Grazer Landhaus,
das bis heute den steiri-
schen Landtag beherbergt,
ist nzl. Ständegeschichte
in materialisierter Form zu
greifen. Seine Bau-
geschichte macht beispiel-
haft den Wandel des nzl.
Ständewesens augenfällig:
Nachdem die steirischen
Stände 1494 ein Bürger-
haus für ihre Versammlun-
gen erworben hatten,
kauften sie in den folgen-
den vier Jahrzehnten sys-
tematisch weiteren Grund
und Boden an und entfal-
teten erste bauliche Akti-
vitäten (1527 ff.: sog. Rit-
tersaal). 1557–1564 schuf
der ital. Architekt Dome-
nico dell’Aglio den reprä-
sentativen Monumental-
bau mit seinem drei-
geschossigen Arkadenhof,
der bis heute das Grazer
Stadtbild prägt. Weitere

wichtige Stationen der steirischen Ständegeschichte sind dem Gebäude eingeschrieben: Zeigte die anhaltende Bautätigkeit
der 1580er Jahre die Stände im Zenit ihrer Macht, so manifestierte sich in der Einrichtung einer Marienkapelle (1630/31) die
Preisgabe ihres zuvor mit viel Nachdruck verfochtenen Anspruchs auf religionspolit. Autonomie gegenüber dem kath.
Landesherrn. Das 1645 architektonisch an das Landhaus angeschlossene und als Rüstkammer der Stände dienende Zeughaus
unterstrich ihre fortdauernd wichtige militärisch-çkonomische Rolle im Gemeinwesen. Weitere nennenswerte Umbauten
fanden in der zweiten Hälfte des 18.s und dann erst wieder am Ende des 19. Jh.s statt.



beherrschten Länderkonglomerats (Brandenburg), in
Dänemark (1660), Kastilien (1664) oder in Schweden
(1680–1719), lässt sich die Entwicklung schwerlich als
Ausdruck monarchischen Machtwillens und ständ.
Schwäche deuten.

Im Falle der Hohenzoller’schen und dän. Monarchie
steht die ausbleibende Einberufung der Land-S. für ei-
nen maßgeblich durch exogene (äußere) Faktoren [50]
wie Kriegszerstçrung und -niederlage befçrderten neuen
Kompromiss zwischen Herrscher und Adel und nicht
für die »absolutistische« Verdrängung adeliger Teilhabe
am Gemeinwesen [32. 308–311]. Auch die seit 1600 emi-
nent mächtigen Cortes wurden nicht deswegen nicht
mehr einberufen, weil sie zu »schwach« waren, sondern
weil einerseits die Vormundschaftsregierung für Karl II.
befürchtete, ihren Machtansprüchen nichts entgegenset-
zen zu kçnnen und andererseits die Städte nicht länger
bereit waren, die 1632 vom Kçnig dekretierte Verbind-
lichkeit der Beschlüsse ihrer Repräsentanten in den Cor-
tes zu akzeptieren [97. 128].

1707 gelang es, den von kçniglicher Seite seit Beginn
der engl.-schott. ÑPersonalunion (1603) verfolgten Plan
umzusetzen, das schott. Parlament mit dem engl. zu
vereinigen (Act of Union, »Vereinigungsgesetz«). Aus
dem engl. Parlament in Westminster wurde (bis 1999)
die einzige parlamentarische Versammlung des nun-
mehr sog. Großbritannien. Diese Verschmelzung kündet
zwar vom kçniglichen Machtzuwachs, der mit dem um
1700 nach der ÑGlorious Revolution neu gefundenen
Interessenausgleich zwischen Krone und Parlament in
England einherging, steht aber auch mit den Erwartun-
gen im Einklang, die der schott. Adel hinsichtlich seiner
Rolle im Gemeinwesen hegte [21. 53–56].

Kooperation und Konflikt kennzeichneten, wie in
den Jahrhunderten zuvor und dem Jahrhundert danach,
das herrschaftlich-ständ. Miteinander, doch die gewalt-
same Eskalation von Konflikten gehçrte, sieht man von
England (Glorious Revolution, 1688) und Ungarn (Mag-
natenverschwçrung, 1670/71) ab, der Vergangenheit an.
Aus Gründen, die ebenso vielfältig sind wie das S.-Wesen
selbst, verlieh das seit der Mitte des 17. Jh.s in vielen
europ. Ländern beschleunigte »Wachstum der Staats-
gewalt« [79] u. a. auf den Gebieten von ÑVerwaltung
und ÑMilitär den Interaktionen zwischen Herrschenden
und Mitregierenden eine neue Form. Auch wenn die
Forschung (nicht nur für die franz. Provinzial-S. [95];
[54]; [4]) bis heute keine Einigkeit erzielen konnte, ob
Herrscher und Mitherrschende eher »Bündnispartner«
oder »Konkurrenten« waren, ist offenkundig, dass sich
die herrschaftlich-ständ. Beziehungen wandelten, bei-
leibe nicht nur zum Nutzen der fürstlichen Macht-
ansprüche.

Eine für die bçhm. und dt. Länder der Habsburger-
monarchie geltende Beschreibung des herrschaftlich-

ständ. Beziehungsgefüges gilt in vielerlei Hinsicht auch
für das S.-Wesen anderer composite monarchies: Die
Krone erkannte bis weit ins 18. Jh. die Autonomie der
S. in Steuerangelegenheiten und ihre Mitsprache grund-
sätzlich an, sofern diese ihr permanent finanzielle und
logistische Hilfe leisteten. Dafür mussten die S. eine
kontinuierliche Steigerung der ÑSteuern, die allmähliche
Verflechtung ihrer Verwaltung mit der landesfürstlichen
und eine graduelle Anpassung an das zentral regierte
Staatssystem hinnehmen, was ihre Autonomie in der
Praxis stark einschränkte [58. 372].

Raison d’Þtre dieses Miteinanders freilich war, dass
die ständ. Machteliten die europaweit zunehmenden
Kosten der Staatsfinanzierung auf die städt. und ländli-
che Bevçlkerung abwälzen konnten, mit sehr unter-
schiedlichen mittel- und langfristigen Folgen in den
einzelnen europ. Ländern [6]; [12. 136 f.]. Neben ÑHof,
Militär und Bürokratie blieb das ständ. Miteinander
zudem auch weiterhin ein im wçrtlichen wie übertrage-
nen Sinn wichtiger Ort, an dem sich in gemeinsamen
Tun und Reden soziale Geltungsansprüche veranschau-
lichen ließen [93]; [63].

Die gesteigerte administrative Bedeutung der S. ging
Hand in Hand mit einer verstetigten Teilhabe an der
Macht, sei es in Gestalt von periodisch stattfindenden
Versammlungen (z.B. bçhm. und dt. Länder der Habs-
burgermonarchie [58. 375–377], engl.-großbritann. ÑPar-
lament) oder von bevollmächtigten ÑAusschüssen, wie
sie für zahlreiche landständ. Vertretungskçrperschaften
im Alten Reich und für Polen-Litauen typisch sind.
Freilich zeigt die Geschichte des ÑReichstags, der seit
1663 als Gesandtenkongress »immerwährend« tagte,
dass es ein Irrtum wäre, aus der intensivierten ständ.
Teilhabe auf ein harmonisch-konfliktfreies Miteinander
zu schließen. Denn der Reichstag als kontinuierlich ta-
gende parlamentarische Versammlung kam gerade des-
wegen zustande, weil sich sowohl Kaiser und Reichs-S.
als auch die Reichs-S. untereinander nicht konsensual
auf einvernehmliche Lçsungen anstehender Probleme
verständigen konnten [83].

Vom fortdauernden Ringen um die Machtverteilung
im Gemeinwesen kündet zudem so Verschiedenes wie
der bis ins ausgehende 18. Jh. fortdauernde Wechsel von
einmal stärker ständ.-adlig, einmal stärker monarchisch
bestimmten Phasen in der Geschichte des schwed. Kç-
nigreiches [82]; [59] und wie zahlreiche landständ. Kon-
flikte im Alten Reich [41. 15–93]. Doch auch wenn der
offene Konflikt (meist) vermieden werden konnte, be-
gannen sich allmählich ein neues ÑHerrschafts-Ver-
ständnis und neue Herrschaftspraktiken Bahn zu bre-
chen (vgl. ÑGemeinwohl; ÑMonarchie; ÑPolizei), die die
S. tendenziell ins Hintertreffen geraten ließen [20]; [56];
[44]. Der Wandel des ÑHuldigungs-Zeremoniells legt
neben vielem anderen hiervon Zeugnis ab.
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5.2. Neubildungen ständischer Strukturen

Oftmals übersehen wird bei der Betrachtung der S.-
Geschichte jedoch, dass im späten 17. und im 18. Jh. S.-
Regionen neu entstanden. Die gilt insbes. für die Krone
Ungarns, wo sich nach der Eroberung der bis dahin
vom ÑOsmanischen Reich kontrollierten Territorien Ko-
mitatsverfassungen mit einer starken Stellung der ÑLand-
tage wie auch der Geistlichkeit formierten [99]; [9].

In der Forschung ist – meist im Anschluss an O.
Hintze (s.o. 2.) – behauptet worden, S. seien ein kon-
stitutives Kennzeichen nur des westkirchl. (abendlän-
dischen) Europa und in ostkirchl. Gesellschaften nicht
existent, da dort ein oppositionelles Potential gegenüber
autokratischen Herrschern fehle [46]. Neuere Studien
stellen diese These in Frage, da sich in der Frühen Nz.
auch in den histor. Territorien des Großfürstentums
Litauen (Weißrussland, Ukraine), die ostkirchl. geprägt
blieben, ständ. Strukturen und Landtage entwickelten
[66]; [53]. Auch die Frage, inwieweit im Moskauer Staat
im 17. Jh. adelige S. existierten, wird kontrovers dis-
kutiert [67]; [13]. Als strukturelle Differenz im russ.
Bereich wird dagegen auf die çkonomische Abhängig-
keit des Adels und dessen Eingebundenheit in das zari-
sche Herrschaftssystem verwiesen (ÑZar) [43]. Auch für
das ÑOsmanische Reich hat man versucht, die muslim.
Religionsgelehrten des 17. und 18. Jh.s als S. zu interpre-
tieren [105].

Die Resistenz und Bewahrungskraft von ständ.
Strukturen wird insbes. anhand von Revitalisierungs-
mçglichkeiten bei Herrscher- bzw. Dynastiewechseln
sowie polit. Umbrüchen durch Bestätigungen von ständ.
Rechten und Freiheiten sichtbar [80]; [11]. Auch Reichs-
verbände mit begrenzten ständ. Partizipationsrechten
konnten wie im schwed. Fall nach 1719 nach einem
Herrscherwechsel zu ständestaatlichen Strukturen zu-
rückkehren [73].

6. Kontinuität und Wandel (1750–1850)

Für die fortdauernde, in West- und Zentraleuropa
auch mit den çkonomischen Folgen des ÑSiebenjährigen
Krieges (1756–1763) weiter wachsende Bedeutung stän-
disch verfasster Teilhabe gibt es viele Belege: Bestrebun-
gen der franz. Krone, ständ. Institutionen zu schaffen,
um die sich immer dramatischer zuspitzende Finanz-
krise zu bewältigen [91]; eine sich verbreiternde gelehrte
Reflexion über das S.-Wesen [23. 449–460]; [81. 10];
[54. 515–517]; aber auch, so etwa in Großbritannien und
Schweden, eine wachsende Verankerung parlamentari-
scher Agenden in der massenmedialen ÑÖffentlichkeit
[38. 23].

Neben diesen Indikatoren, die die Forschung ver-
anlasst haben, von einer »ständ. Renaissance« zu spre-

chen [76], stehen freilich Entwicklungen, die in die
gegenteilige Richtung weisen. So waren zahlreiche Herr-
scher, in besonderer Radikalität Kaiser Joseph II. (reg.
1765/80–1790), immer weniger gewillt, ihren polit. Ge-
staltungswillen dort enden zu sehen, wo die altüberkom-
menen Rechte von ständ. Vertretungskçrperschaften be-
gannen (vgl. ÑJosephinismus; ÑPolizei; ÑReformabsolu-
tismus). Auch die zu den gesellschaftlichen und polit.
Rahmenbedingungen immer diskrepantere Organisa-
tion von polit. Macht im ÑReichstag oder im brit. ÑPar-
lament lässt sich mit der These von der weiter wachsen-
den Bedeutung der ständ. Institutionen nicht in Ein-
klang bringen. Während in Großbritannien mit der
ÑWahlrechts-Reform von 1832 die »Reform des Par-
laments durch das Parlament« zumindest partiell gelang
[102. 44, 144–146], wurde der Reichstag 1806 aufgelçst.
Er war damit jedoch nur das prominenteste »Opfer« des
mit der ÑFranzçsischen Revolution und mit der napo-
leonischen Expansion einhergehenden fundamentalen
Wandels der Erscheinungsformen ständ.-parlamentari-
scher Teilhabe (ÑRepräsentation) und deren Deutungen
(ÑStändestaat).

Die alte Streitfrage nach Kontinuitäten und Diskon-
tinuitäten der ständ. Strukturen und Versammlungen
des ÑAncien RØgime hin zu den frühen ÑParlamenten,
die sich insbes. für die von der napoleonischen Expan-
sion in ihrer Staatlichkeit betroffenen zentraleurop. Län-
dern stellt (ÑDeutscher Bund), wird zunehmend diffe-
renziert beantwortet: Unterschieden wird zwischen »der
institutionellen, der rechtlichen, der funktionalen, der
programmatischen und der personellen Kontinuität«
sowie schließlich einer »Kontinuität des bewußten Erin-
nerns« [35. 3] (vgl. ÑKonstitutionalismus; ÑKonstitutio-
nelle Monarchie; ÑStändekammer; ÑVerfassung).

Außerhalb des Alten Reiches stellt sich diese Frage
dort radikal anders, wo tatsächliche Kontinuitätslinien
ins 19. Jh. reichen, so bei den engl. oder den ungar. S.
[26]. Auch anderswo trat das Kontinuitätsproblem we-
niger drastisch auf. So ist in Polen-Litauen die Kontinui-
tät von den S. zur ersten europ. ÑVerfassung unstrittig:
Das Regierungsgesetz vom 3. 5. 1791 führte die S.-Verfas-
sung in eine Monarchie konstitutionellen Zuschnitts
über, indem das Mehrheitsprinzip rechtlich verankert,
eine ÑGewaltenteilung vorgenommen und die alten S. in
eine Staatsbürgergesellschaft der besitzenden citoyens
actifs (polit. aktiven ÑBürger) transformiert wurden
[48]. Selbst für Provinzen wie Ost- und Westpreußen,
die in der Forschung lange als dominant bürokratisch-
spätabsolutistisch galten, konnten Traditionslinien und
partizipative Einflüsse in der ersten Hälfte des 19. Jh.s
glaubhaft gemacht werden [64. 195–495].

Schließlich ist auf das innen- wie außenpolit. Nach-
leben der S. hinzuweisen, in dem polit. und nationale
Umdeutungen der ständ. Vergangenheiten und histor.
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Konstruktionen an die Stelle fehlender Kontinuität tre-
ten. Innenpolit. vereinnahmten liberale und konser-
vative Partizipationskonstruktionen die ständ. Tradi-
tionslinie. Außenpolit. beanspruchten manche sich als
histor. gerierende, aber zeitweise staatenlose ÑNationen
(Litauer, Polen, Bçhmen, Ungarn, Kroaten) mit solchen
Konstruktionen Legitimität, partielle Kontinuität und
territoriale Besitzstände [103]; [75]; [49].

Þ Generalstände; Herrschaft; Kurien; Landständische
Verfassung; Landtag; Monarchie; Parlament; Politik;
Provinzialstände; Reichstag; Repräsentation; Staat;
Ständegesellschaft; Ständekammer; Ständerevolte;
Ständestaat; Ständeversammlung
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Stand der Natur s. Naturzustand

Standardisierung

1. Allgemein
2. Staatliche und gesellschaftliche Normensetzung
3. Kommunikationsprozesse
4. Typen von Standards
5. Naturwissenschaftliche Erkenntnismethoden
6. Technik und Gewerbe

1. Allgemein

S. durchzog als Grundtendenz praktisch alle Berei-
che der nzl. Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, wobei
bei ihrer Entwicklung deutliche Schwerpunkte und Kon-
tingenzen, Verwerfungen und ÑUngleichzeitigkeiten zu
erkennen sind. Dennoch begann die S. der Dingwelt,
der materiellen, infrastrukturellen und informationellen
Grundlagen der Gesellschaft sowie des menschlichen
Verhaltens und auch der sozialen und wirtschaftlichen
Praktiken nicht erst im 20. Jh. S.-Prozesse sind in man-
chen Handlungsfeldern schon im MA erkennbar und
gewannen in der Nz. an Breite und Wirkungstiefe. Die
ÑBeschleunigung vereinheitlichender Regulierungen des
nzl. gesellschaftlichen Lebens stand grundlegend mit der
Territorialisierung von ÑHerrschaft und dem Vordrin-
gen des modernen ÑStaates in Zusammenhang. Beispiele
hierfür sind die Vereinheitlichung von Verfahrensregeln
in den zentralen ÑVerwaltungen, die Einführung von
Formularen zur Erfassung wirtschaftlicher Prozesse in
den Gemeinden oder Ansätze zu einer Vereinheitlichung
von Rechtsvorschriften über gedruckte ÑKodifikationen.
Ferner entwickelten sich gesellschaftliche Standards
durch die Intensivierung von ÑKommunikation, durch
Prozesse der ÑNations-Bildung und aufgrund der ein-
setzenden ÑIndustrialisierung.

Es erweist sich als sinnvoll, den Begriff S. in einer
weiteren Perspektive als in dem rein technizistischen
und quantitativen Verständnis zu untersuchen, das bis
in die gegenwärtige Diskussion hinein überwiegt [11].
Ferner ist es sinnvoll, S.-Prozesse nicht aufgrund punk-
tueller Interventionen – etwa einzelner gesetzlicher Akte
–, sondern im Zuge einer non-intentionalen longue du-
rØe zu verstehen, was eine Akteursperspektive keines-
wegs ausschließt.

Die begriffliche Vielfalt, die S. im engl. Sprachraum
aufweist, kann auch auf das Deutsche übertragen wer-
den. Die Encyclopaedia Britannica definierte standard-
ization 1966 als »Prozess der Entwicklung und Durch-
setzung von Standards« [2]. Neben den in den Kontex-
ten von Industrie und Technologie sowie gegenwärtigen
Globalisierungsprozessen auch in der engl. Literatur
überwiegenden Termini standard und standardization
findet sich ein erweitertes Begriffsverständnis, das auf
die Kriterien simplification, harmonization, consensus,
field of standardization und adoption of standards abhebt
[20. 316–319]. Damit ist auf die Vielschichtigkeit von
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